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 01.01.2023 
-Euro- 

31.12.2023 
-Euro- 

    
     
  A K T I V A    
1. Immaterielles Vermögen 285.627,80 1.188.031,14 
2. Sachvermögen 57.007.255,99 63.253.685,60 
3. Finanzvermögen 3.681.968,35 3.302.932,94 
4. Liquide Mittel 5.167.458,59 4.705.476,32 
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 64.037,10 59.291,70 
  Bilanzsumme  66.206.347,83 72.509.417,70 

      
       
  P A S S I V A      
       
1. Nettoposition 48.466.667,98 54.503.277,85 
1.1 Basis-Reinvermögen 26.755.451,93 26.693.509,41 
1.2 Rücklagen 3.248.395,21 5.406.930,08 
1.3 Jahresergebnis 2.170.361,39 4.316.408,11 
1.4 Sonderposten 16.292.459,45 18.086.430,25 
2. Schulden 7.726.535,42 10.137.732,62 
2.1 Geldschulden 5.798.080,71 8.440.576,34 
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.798.080,71 8.440.576,34 
2.1.3 Liquiditätskredite 0 0 
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 860.438,55 773.139,76 
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 180.631,88 257.581,08 
2.4 Transferverbindlichkeiten 0 22.957,50 
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 887.384,28 643.477,94 
3. Rückstellungen 9.945.385,34 7.805.426,14 
4. Passive Rechnungsabgrenzung 67.759,09 62.981,09 
  Bilanzsumme  66.206.347,83 72.509.417,70 

 
Südheide, den 20.12.2024 
 
Katharina Ebeling L.S. 
 

- - - 
 
Klostergemeinde Wienhausen, Satzung über die Regelung zur Wahlwerbung im öffentlichen Straßenraum für die Bun-
destagswahl am 23.02.2025 in der Klostergemeinde Wienhausen 
 
Satzung 
 
über die Regelung zur Wahlwerbung im öffentlichen Straßenraum für die Bundestagswahl am 23.02.2025 in der Klos-
tergemeinde Wienhausen 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. Nr. 
91) und des § 18 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. 
GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26.09.2022 (Nds. GVBl. S. 420) hat der Rat der Klos-
tergemeinde Wienhausen in seiner Sitzung vom 19.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Die Satzung regelt die Art, Form und Dauer der Wahlwerbung im öffentlichen Straßenraum der Gemeindestra-

ßen und sonstigen dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen sowie im öffentlichen Straßenraum der Orts-
durchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Klostergemeinde Wienhausen zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen des Ortsbildes. 

 
(2) Diese Satzung findet keine Anwendung für die Großflächen-Stelltafeln (sog. Wesselmänner).  
 

§ 2 Bereitstellung von Plakatträgern 
 

(1) Den an der Bundestagswahl am 23.02.2025 teilnehmenden Parteien, Wahlvereinigungen und Einzelbewerbe-
rinnen und -bewerbern wird die generelle Erlaubnis erteilt, Wahlplakate gebührenfrei anzubringen. Die Erlaubnis 
besteht ab dem 07.01.2025. 
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(2) Die Wahlplakate sind nach dem Wahltermin binnen einer Woche zu entfernen.  
 

§ 3 Auflagen 
 
(1) Die generelle Erlaubnis gemäß § 2 wird mit Auflagen versehen. Diese Auflagen sind 
 

1. Im Abstand von vier PKW Längen (ca. 20 m) zu Kreuzungen, Straßeneinmündungen, Verkehrs-
 inseln, Bushaltestellen etc. ist das Anbringen von Plakaten verboten, 
 
2. auf den Plakaten dürfen keine reflektierenden Farben oder Materialien verwendet werden, 
 
3. die Unterkanten der Plakate dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht unterschreiten. Zur  Bordstein
 kante/Straßenkante muss mindestens ein Abstand von 0,5 m eingehalten werden, 
 
4. an Verkehrszeichenanlagen dürfen keine Plakate angebracht werden, 
 
5. die Sicht auf amtliche Verkehrszeichen und Signalanlagen sowie die Sichtwinkel an Straßenkreuzungen 
 und -Einmündungen nicht eingeschränkt werden, 
 
6. im Bereich von Verkehrsgrünanlagen und Straßenbäumen ist das Anbringen von Plakaten untersagt, 
 
7. alle Kosten, einschließlich der Aufwendungen für Schäden, die der Klostergemeinde Wienhausen 
 oder Dritten durch die Plakatierung entstehen, sind durch den Antragsteller zu übernehmen, 
 
8. die Klostergemeinde Wienhausen kann das unverzügliche (innerhalb von 24 Stunden) Entfernen von 
 Plakaten verlangen, wenn gegen einen oder mehrere Auflagen verstoßen wird. Bei Fristablauf wird 
 die Klostergemeinde Wienhausen die Beseitigung auf Kosten des Erlaubnisinhabers vornehmen, 
 
9. Im Zugangsbereich der Wahllokale besteht eine befriedete Zone. Das Anbringen von Plakaten ist 
 hier untersagt. Das im Wahlgebäude geltende Verbot von Wahlpropaganda bezieht sich auch auf 
 den Bereich unmittelbar vor dem Zugang zum Wahlgebäude. Auch das Aufstellen von Wahlwerbung 
 der Parteien ist hier nicht zulässig. Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich 
 der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der 
 Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild verboten. 

 
§ 4 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 
 
Wienhausen, den 19.12.2024 
 
Ackermann 
Bürgermeisterin 
 

- - - 
 
Samtgemeinde Wathlingen, Lärmaktionsplan für die Samtgemeinde Wathlingen zur Umsetzung der vierten Runde 
der Umgebungslärmrichtlinie 
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1 Allgemeines 
1.1 Für den Lärmaktionsplan zuständige Behörde 

Samtgemeinde Wathlingen für die Gemeinden Adelheidsdorf, Nienhagen 
und Wathlingen 
Amtliche Gemeindeschlüssel: 03351001, 03361018, 03351021 
Kontakt:  Sabine Schüpfer 
Adresse:  Samtgemeinde Wathlingen, Am Schmiedeberg 1,  
               29339 Wathlingen 
Telefon:  05144/491-28 
E-Mail:   Sabine.Schuepfer@wathlingen.de 
Internet:  www.wathlingen.de 

1.2 Beschreibung der Gemeinde, der Hauptverkehrsstraßen, 
Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer 
Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan aufgestellt wird 

Die Samtgemeinde Wathlingen mit den drei Mitgliedsgemeinden Adelheids-
dorf, Nienhagen und Wathlingen liegt im Landkreis Celle in Niedersachsen. 
Die Samtgemeinde liegt direkt südlich von Celle. Das Samtgemeindegebiet 
wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt und weist im Südosten sowie ab-
schnittsweise entlang der B3 Waldgebiete auf. 

Die Mitgliedsgemeinden Adelheidsdorf und Nienhagen werden von der 
Hauptverkehrsstraßen B3 von Süd nach Nord gequert und von deren Stra-
ßenverkehrslärm belastet. Das nördliche Gemeindegebiet von Wathlingen 
wird vom Lärm der Hauptverkehrsstraße B214, die nördlich der Gemeinde 
verläuft, belastet. Auf Grund ihrer überregionalen Bedeutung und der Ver-
kehrsmenge von rund 21.000 Kfz/Tag1 auf der B3 sowie rund 14.000 Kfz/Tag 

                                            
1 Newsletter des GAA Hildesheim vom März 2023, Betreff: EU-Umgebungslärmrichtlinie 4. 

Runde Lärmkartierung 2022, hier: Straßenlärm Datendownload 
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2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkartierung 
Tabelle 1:  Belastungssituation an Hauptverkehrsstraßen in der Samtge-

meinde Wathlingen 
geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen in Adelheidsdorf, Nienha-
gen und Wathlingen belasteten Personen, Flächen, Wohnungen, Schulen und 
Krankenhäusern nach der veröffentlichten Lärmkartierung des Niedersächsi-
schen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Stand: Juli 2024 
Mitgliedsge-
meinde Adelheidsdorf Nienhagen Wathlingen 

LDEN dB(A) 
über 55 - 60 100 200 0 
über 60 - 65 0 0 0 
über 65 - 70 0 0 0 
über 70 - 75 0 0 0 
über 75 0 0 0 
Summe 100 200 0 
LNight dB(A) 
über 50 - 55 0 100 0 
über 55 - 60 0 0 0 
über 60 - 65 0 0 0 
über 65 - 70 0 0 0 
über 70 0 0 0 
Summe 0 0 0 
Betroffene Fläche in km² 
>55 dB(A)  5,7 1,1 0,4 
>65 dB(A)  1,1 0,1 0,0 
>65 dB(A)  0,2 0,0 0,0 
Wohnungen 
>55 dB(A)  0 100 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
Schulen* 
>55 dB(A)  0 0 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
Krankenhäuser* 
>55 dB(A)  0 0 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
>65 dB(A)  0 0 0 
Beeinträchtigungen 
Fälle ischämische 
Herzkrankheiten 

0 0 0 

Anzahl Fälle starker 
Belästigung 

12 25 0 

Anzahl Fälle starker 
Schlafstörung 

0 5 0 

* Bei Schulen und Krankenhäusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelgebäude ausgewiesen 
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Tabelle 2:  Übersicht der Belastungssituation an der Haupteisenbahnstrecken 
in Adelheidsdorf 

geschätzte Zahl der von Lärm an Haupteisenbahnstrecken in Adelheidsdorf be-
lasteten Menschen nach der veröffentlichten Lärmkartierung des Eisenbahn-
Bundesamtes, Stand: Juli 2022 

LDEN dB(A) belastete Menschen  LNight dB(A) belastete Menschen 

über 55 bis 60 340  über 50 bis 55 280 

über 60 bis 65 100  über 55 bis 60 60 

über 65 bis 70 50  über 60 bis 65 30 

über 70 bis 75 10  über 65 bis 70 10 

über 75 10  über 70 10 

Summe 510  Summe 390 

geschätzte Zahl der von Lärm an Haupteisenbahnstrecke in Adelheidsdorf be-
lasteten Fläche, Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern, Stand: Juli 2022 

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen Schulen* Kranken-
häuser* 

55 - 65 dB(A)  10,37 210 0 0 

65 - 75 dB(A)  1,49 10 0 0 

über 75 dB(A)  0,21 10 0 0 

Summe 12,07 230 0 0 

geschätzte Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten, starker Belästigung, 
starker Schlafstörung, Stand: Juli 2022 

geschätzte Zahl der Fälle starker Belästigung 81 

geschätzte Zahl der Fälle starker Schlafstörung 36 
* Anzahl der belasteten Einzelgebäude 

Die Lärmkarten für die Haupteisenbahnstrecken in Adelheidsdorf finden sich 
in den Anlagen 4 und 5.  

Im Rahmen der Lärmkartierungen zu den Stufen 1 und 2 sowie zur Runde 3 
war die VBEB13, die Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Be-
lastetenzahlen durch Umgebungslärm, zu verwenden.  

                                            
13  Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungs-

lärm (VBEB). Vom 09. Februar 2007 (BAnz. Nr. 75 vom 20. April 2007 S. 4137) 
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Zur Bewertung der Belastungssituation wird auf den Leitfaden für die Aufstel-
lung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie zu-
rückgegriffen23 (s. Tabelle 3), der für die Bewertung der Lärmsituation die An-
gaben in den vorhandenen Regelwerken zur Orientierung heranzieht. Ein ge-
setzlicher Anspruch auf Lärmminderung entsteht dadurch jedoch nicht.  

In Adelheidsdorf sind ca. 100 Personen und in Nienhagen ca. 200 Personen 
durch Umgebungslärm über 55 dB(A) LDEN betroffen, verursacht durch die 
kartierte Hauptverkehrsstraße (Abbildung 1). 

Hohe oder sehr hohe Belastungen durch den Lärm der kartierten Hauptver-
kehrsstraßen mit potenziell gesundheitsgefährdender Wirkung über 
55 dB(A) LNight oder 65 dB(A) LDEN sind für keine Anwohnerinnen und Anwoh-
ner in den betroffenen Gemeinden der Samtgemeinde Wathlingen nicht ge-
geben.  

Die zugrundeliegende Lärmkartierung der Runde 4 der ULR ist aus dem Jahr 
2022 und berücksichtigt Verkehrszahlen aus dem vor Corona-Jahr 2019.  

2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen 
Situationen 

Um die belasteten Bereiche in Samtgemeinde Wathlingen detaillierter zu er-
mitteln, wurden auf Grundlage der vom Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hildes-
heim bereitgestellten Daten zur Lärmkartierung24 Wohngebäude dargestellt, 
die Fassadenpunkte mit Pegeln von >50 bis 55 dB(A) LNight (gelb),  
von >55 bis 60 dB(A) LNight (orange) und >60 dB(A) LNight (rot) aufweisen und 
damit eine Belästigung, eine hohe oder sehr hohe Belastung darstellen 
(vgl. Tabelle 3). 

Für die Abbildungen 1 bis 3 wird der LNight-Wert herangezogen, da er sich auf 
den sensiblen Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) bezieht und in etwa dem 
Nacht-Wert der RLS-19 entspricht (s. Kap. 1.4).  

Die Abbildung 1 zeigt, dass in Adelheidsdorf und Nienhagen durch die B3 
keine Wohngebäude hoch oder sehr hoch belastet werden. 

                                            
23  Leitfaden für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Umsetzung der Umgebungs-

lärmrichtlinie, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein, 2007 

24 Newsletter des GAA Hildesheim vom März 2023, Betreff: EU-Umgebungslärmrichtlinie 4. 
Runde Lärmkartierung 2022, hier: Straßenlärm Datendownload 
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In Wathlingen werden keine Wohngebäude belastet. 
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Abbildung 1: Von Umgebungslärm belastete Wohngebäude  
an der B3 in Adelheidsdorf und Nienhagen. 
Quelle: Lärmkartierung 2022/202324 
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in diesem Lärmaktionsplan aufgegriffen und um den Wathlinger Forst erwei-
tert (s. Abbildung 2). Die in Abbildung 2 dargestellten Gebiete werden als Ru-
hige Gebiete festgelegt.  

Beim Schutz der ausgewiesenen Ruhigen Gebiete vor einer Zunahme des 
Lärms steht der Vorsorgegedanke im Vordergrund. Daher werden von den 
zuständigen Planungsträgerinnen und Planungsträgern zukünftig alle Frei-
raum-, Verkehrs- und Stadtplanungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 
Ruhigen Gebiete überprüft und der Aspekt des Lärmschutzes berücksichtigt 
(§ 47d Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 47 Abs. 6 Satz 2 BImSchG).  

Bei der Bauleitplanung und anderen raumbedeutsamen Planungen ist der 
Schutz der Ruhigen Gebiete als planungsrechtliche Festlegungen auch von 
anderen Planungsträgern zu berücksichtigen. Die festgelegten Ruhigen Ge-
biete sollten daher Eingang in die Flächennutzungsplanung sowie die regio-
nale Raumplanung finden. 

Abbildung 2: Skizze der Ruhigen Gebiete in der Samtgemeinde Wathlingen  
(grün markiert) 
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3.5 Geschätzte Anzahl der Personen, für die sich der Straßenver-
kehrslärm in den nächsten fünf Jahren reduziert 

Durch die aufgeführte Maßnahme an der B3 (Lärmsanierung) können in Ni-
enhagen und Adelheidsdorf wenige betroffenen Anwohnerinnen und Anwoh-
ner, rund 30 Personen, entlastet werden. 

4 Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung oder 
Überprüfung des Lärmaktionsplans 

4.1 Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vom 30.09.2024 bis 08.11.2024 

4.2 Art der öffentlichen Mitwirkung 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte eine öffentliche Auslegung und eine 
Beteiligung der Trägerinnen und Träger öffentlicher Belange. 

4.3 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffent-
lichkeit  

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen und entsprechend 
der Abwägung im Lärmaktionsplan berücksichtigt. 

4.4 Inhaltliche Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation 

Es sind 19 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange eingegangen. 
Von Bürgerinnen und Bürgern sind keine Stellungnahmen eingegangen. Alle 
Stellungnahmen enthielten keine Anregungen oder Bedenken. Auf Grund der 
Stellungnahmen wurde der Lärmaktionsplan inhaltlich nicht ergänzt/überar-
beitet. 

5 Finanzielle Informationen zum Lärmaktionsplan 
Die Kosten für die Aufstellung des Lärmaktionsplans werden von der Samt-
gemeinde Wathlingen getragen.  

Bei der Umsetzung von passiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzfens-
ter, Lärmschutzlüfter) im Zuge der Lärmsanierung werden entsprechend  
VLärmSchR979 bis zu 75 % der Aufwendungen durch den Bund erstattet.  
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7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung 
des Lärmaktionsplans  

Die Lärmaktionsplanung besitzt Prozesscharakter. Daher kann ein Datum als 
Abschluss der Aktionsplanung nicht benannt werden. 

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet 

www.wathlingen.de  

https://www.wathlingen.de/Unsere-Samtgemeinde/Um-
welt/L%C3%A4rmschutz/  

Samtgemeinde Wathlingen, den 20.12.2024 

https://www.wathlingen.de/Unsere-Samtgemeinde/Umwelt/L%C3%A4rmschutz/
https://www.wathlingen.de/Unsere-Samtgemeinde/Umwelt/L%C3%A4rmschutz/
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8 Anlagenverzeichnis 
Anlage 1: Übersicht über Immissionsgrenz- und -richtwerte im Bereich des 

Lärmschutzes 

Anlage 2: Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen Übersicht LDEN  
für die Samtgemeinde Wathlingen 

Anlage 3: Lärmkarte Hauptverkehrsstraßen Übersicht LNight  
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